Unabhängige Beschwerdestelle Psychiatrie im Kreis Herford



Konflikte zwischen einem psychisch-  oder suchterkrankten Menschen und/oder ihren Angehörigen und  dem betreuenden oder pflegenden Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin sind in der Regel unvermeidlich. Dies gilt sowohl im stationären und teilstationären als auch in den komplementären oder ambulanten Versorgungsbereichen. 


Die Lösung eines solchen Konfliktes ist für alle Beteiligten notwendig und ein wichtiges Qualitäts​merkmal der Versorgung, denn die Beziehung zwischen dem erkrankten Menschen und seinen Angehörigen  und dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin besteht fort. Die Einschaltung einer unabhängigen, kompetenten Stelle, die das Vertrauen beider Konfliktparteien hat, kann im Sinne einer konstruktiven Konfliktlösung für beide Seiten hilfreich sein. Diese Stelle muß insbesondere über Kenntnisse und Erfahrungen im Psychiatriebereich verfügen. 

Die Regelungen, die psychisch- oder suchterkrankte Menschen betreffen, sind häufig kompliziert. Diese Menschen sind zudem häufig so beeinträchtigt, ihre Angehörigen so verunsichert, daß sie ihre Rechte nicht ausreichend wahrnehmen können. Hierzu kommt, daß die klassischen Wege des Rechtsschutzes oft keine nachhaltigen Konfliktlösungen anbieten können und am eigentlichen Problem vorbeiführen.
Es gibt Maßnahmen, die ohne das Einverständnis bzw. gegen den Willen der/des Betroffenen in seinem eigenen oder im übergeordneten Interesse wahrgenommen werden müssen. Trotzdem hat der erkrankte Mensch Anspruch darauf, ernst genommen zu werden. Er und seine Angehörigen fühlen sich in manchen Situationen ausgeliefert und hilflos. Ihr Selbstwertgefühl, wichtiger Indikator des subjektiven Wohlbefindens, muß gestützt werden.
Hier ist eine der wichtigen Aufgaben einer Beschwerdestelle, das wechselseitige Verständnis zu stärken und hierfür zu werben.

Angestrebt wird eine Kooperation (evtl. unter dem Dach der PSAG) aller Träger, Dienste, Ärzte und Ärztinnen,  Therapeuten und Therapeutinnen  im Kreis Herford, diese AG sollte bereit sein, die unabhängige Beschwerdestelle zu unterstützen, ihren Mitgliedern uneingeschränkt Zutritt zu gewähren und sie als wichtiges Instrument einer kompetenten Qualitätssicherung anzuerkennen. 
Eine Kooperation auf breiter Basis wird hier zu einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung führen.


Zur Arbeit der geplanten unabhängigen Beschwerdestelle:

Die Beschwerdestelle bietet wöchentlich eine Sprechstunde in Herford und eine Sprechstunde in Bünde an.

Sie behandelt Eingaben von psychisch oder suchterkrankten Menschen, deren Angehörigen, gesetzlichen Vertretern und Vertreterinnen, professionellen Helfern und Helferinnen  und Beauftragten. Sie wird nicht von sich aus tätig.

Die Beschwerdestelle strebt eine niedrigschwellige, unbürokratische Vermittlung oder Schlichtung an.

Die Beschwerdestelle kann Empfehlungen an die Beteiligten geben. Bevor die Beschwerdestelle über eine Empfehlung entscheidet, gibt sie allen Beteiligten Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme.
Ohne das Einvernehmen aller Mitglieder der Beschwerdestelle gibt es keine Empfehlung.

Weitergehende Maßnahmen in Einzelfällen (Einschaltung von Behörden, Information an Dritte etc.) veranlaßt die Beschwerdestelle ausschließlich bei Einvernehmen aller Mitglieder der Beschwerdestelle  und  auf Wunsch des oder der Betroffenen. 

Die Mitglieder der Beschwerdestelle haben sich auch für die Zeit nach Ausscheiden aus der Beschwerdestelle zu Stillschweigen über persönliche oder betriebsbezogene Daten gegenüber Dritten verpflichtet.

Geschäftsordnung

1 Zuständigkeit der Beschwerdestelle

Die Beschwerdestelle fühlt sich zuständig für

· Patienten und Patientinnen/Klienten und Klientinnen oder ehemalige Patienten und Patientinnen/Klienten und Klientinnen psychiatrischer und psychosozialer Einrichtungen und Dienste im Kreis Herford oder mit Pflichtversorgungsauftrag für den Kreis Herford sowie niedergelassener Ärzte und Ärztinnen und Therapeuten und Therapeutinnen und/oder 

· die Angehörigen psychisch Kranker im Kreis Herford bei

- Beschwerden,
- Anregungen oder 
- Fragen 
im Zusammenhang mit Unterbringung, ärztlichen Behandlung, Therapie oder psychosozialer Betreuung.
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Zusammensetzung der Beschwerdestelle

Die Zusammensetzung der Beschwerdestelle im Einzelfall wird bestimmt von der PSAG im Kreis Herford.

Die Beschwerdestelle setzt sich zusammen aus 
– einem Mitglied des Vereins  HFVS (Selbsthilfeverein der Psychiatrieerfahrenen) 
   oder seinem/seiner StellvertreterIn,
– einem Mitglied der Interessengemeinschaft der Angehörigen psychisch Kranker im Kreis Herford 
   oder seinem/seiner StellvertreterIn,
– einem Facharzt oder einer Fachärztin für Psychiatrie/Psychotherapie,
– einer Fachkraft der psychiatrischen Fachkrankenpflege,
– einer Fachkraft des ambulanten/komplementären Bereichs,
– einer rechtskundigen Person, 
– dem Psychiatriekoordinator / der Psychiatriekoordinatorin und.
– einem Supervisor.
Bei Beschwerden, die Abteilungen des Klinikums Kreis Herford betreffen, werden die Patientenfürsprecher des Klinikums hinzugezogen.

Im Bedarfsfall können weitere Personen hinzugezogen werden.

Bei einem möglichen Interessenkonflikt ist eine Mitwirkung der entsprechenden Mitglieder der Beschwerdestelle in dem jeweiligen Einzelfall nicht zulässig.

Die Mitglieder der Beschwerdestelle wählen aus ihren Reihen einen Sprecher / eine Sprecherin und einen stellvertretenden Sprecher / eine stellvertretende Sprecherin jeweils für die Dauer von 2 Jahren.

Die Mitglieder der Beschwerdestelle arbeiten ehrenamtlich.
Vergütet werden ausschließlich für die Wahrnehmung der Aufgaben notwendige Auslagen.
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Aufgaben der Beschwerdestelle

Mitglieder der Beschwerdestelle 
– nehmen Beschwerden und Anregungen auf, 
– beraten und unterstützen,
– verweisen ggf. zur Rechtsberatung an Rechtsanwälte,
– hören die beteiligten Institutionen, Dienste oder Personen an,
– geben erforderlichenfalls wertende Stellungnahmen ab,
– halten immer wiederkehrende und/oder strukturell bedingte Beschwerden fest
   und bringen sie in die zuständigen Institutionen oder die entsprechenden politischen
   Gremien ein oder wenden sich an die Öffentlichkeit.

Die Beschwerdestelle arbeitet nicht von sich aus.
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Datenschutz

Für die Mitglieder der Beschwerdestelle besteht über die persönlichen Daten der an einem Beschwerdeverfahren beteiligten Personen und die betriebsbezogenen Daten der beteiligten 
Institutionen gegenüber Dritten sowohl während der Dauer der Mitarbeit als auch nach Beendigung 
der Mitarbeit in der Beschwerdestelle Schweigepflicht. Es hat bei Beginn der Arbeit eine entsprechende schriftliche Erklärung vorzuliegen. 
Bei Nichteinhaltung dieser Schweigepflicht erfolgt sofortiger Ausschluß aus der Beschwerdestelle.
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Kosten

Die Inanspruchnahme der Beschwerdestelle ist kostenfrei.
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Vertretung nach außen


Die Beschwerdestelle wird nach außen durch den Sprecher /die Sprecherin und/oder einen Stellvertreter/ eine Stellvertreterin vertreten. Äußerungen gegenüber der Öffentlichkeit bedürfen der Zustimmung aller Mitglieder der Beschwerdestelle.


7 Sitzungen / Beschlüsse

Die Beschwerdestelle tagt bei Bedarf. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
Bei den Sitzungen wird über die inhaltliche Behandlung und Entscheidung von Beschwerden 
sowie über die Arbeitsweise der Beschwerdestelle durch Beschluß entschieden.
Beschlüsse werden einstimmig gefaßt. Stimmenthaltungen sind möglich.
Über die Sitzungen ist ein Protokoll mit Anwesenheitsliste zu erstellen.
Außerhalb der Sitzungen nehmen Mitglieder der Beschwerdestelle lediglich Beschwerden bzw. Anregungen auf und klären den Sachverhalt.
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Amtsdauer

Die Mitglieder der Beschwerdestelle werden jeweils für einen Zeitraum von 2 Jahren gewählt.
Wiederwahl ist möglich.
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Berichtswesen

Die Beschwerdestelle erstellt einmal jährlich einen Tätigkeitsbericht für die PSAG  zur Weiterleitung nach Kenntnisnahme an den Sozial- und Gesundheitsausschuß des Kreises Herford.
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Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung hat vorläufigen Charakter und tritt am ........................ in Kraft.
Änderungen durch Beschluß im Arbeitskreis Psychiatrie der PSAG sind in der Aufbauphase von 
2 Jahren jederzeit möglich.
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